Sand im Getriebe...

Im Mai 2006, vor rund drei Jahren also, haben Volk und Stände die neuen Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung gutgeheissen, in denen auch ein neuer Artikel über die Förderung der Weiterbildung enthalten ist. In Fachkreisen war man befremdet, wie zögerlich der Bundesrat (BR) bei der Umsetzung dieser neuen Verfassungsbestimmung ans Werk ging. Im Januar 08 war dieses Geschäft dann endlich auf der Agenda des BR und man erwartete, dass die Verwaltung nun mit dem Auftrag betraut werde, den Entwurf für ein Weiterbildungsgesetz auszuarbeiten. Das Erstaunen war gross, als anstelle eines Gesetzesentwurfes ein „weiterbildungspolitischer“ Analysebericht für Ende 08 in Auftrag gegeben wurde. Was im Bereich Weiterbildung noch gross analysiert werden sollte, war niemandem so ganz klar. Mit einiger Verspätung kam  dieser Bericht nun Ende März 09 in den BR. Wer erwartet hatte, dass nun nach Vorlage dieses Berichtes der Startschuss für ein Weiterbildungsgesetz gegeben werde, lag falsch. Einer dürren Pressemitteilung  aus dem Bundeshaus entnehmen wir, dass der Bundesrat den Weiterbildungsbericht zur Kenntnis nahm und nicht zur Veröffentlichung freigab. Was von der breiten Öffentlichkeit neben Bank- und Wirtschaftskrise kaum zur Kenntnis genommen wurde, hat in den Kreisen der Bildungsfachleute und der Politik für mehr als nur Unmut gesorgt. Im Klartext heisst das nämlich nichts anderes, als dass die Vorlage schlicht und einfach versenkt worden ist. Vor Ablauf eines Jahres  wird der BR wohl kaum wieder auf das Thema zu sprechen kommen. 

Über die Hintergründe dieser eigenartigen Politposse kann man nur spekulieren. Hahnenkämpfe zwischen einzelnen Magistratspersonen im BR, wie man von gewöhnlich gut unterrichteter Seite hört oder Rückstellung eines als nicht dringlich taxierten Geschäftes, neben all den grossen Brocken mit denen sich der Rat zurzeit schwer tut? Tatsache ist, ich habe es vor einem Jahr an dieser Stelle auch schon erwähnt, dass in einem neuen eidgenössischen Weiterbildungsgesetz einige wichtige Elemente zur Förderung der Erwachsenenbildung geregelt werden müssen. Stichworte dazu sind Weiterbildungsurlaub, Nachholbildung für fehlende Grundkompetenzen bei Erwachsenen, Gutscheine für Weiterbildung und höhere berufliche Bildung oder allgemeiner gesagt, der Zugang zur und die Beteiligung an der Weiterbildung muss gefördert werden. Kommt dazu, dass sich leider auch in der Schweiz der Konjunkturhimmel in der nächsten Zukunft verdüstern wird und gröbere Arbeitsmarktprobleme zu erwarten sind. Weiterbildung wird dabei nicht das einzige, aber immerhin ein wichtiges Gegenmittel sein. Im Rahmen der Arbeitslosenversicherung steht jährlich rund eine halbe Milliarde Franken für arbeitsmarktliche Massnahmen zur Verfügung, etwa 350 Millionen allein für Bildungsmassnahmen. Diese Mittel sollten vermehrt präventiv verwendet werden. Damit dies geschehen kann, ist dringend eine bessere Verzahnung mit dem Weiterbildungssystem notwendig. Auch darüber und über die dazu nötigen Laufbahn- und Bildungsberatungen könnte sich das Weiterbildungsgesetz aussprechen.

Die Schweiz wird bald eines der letzten Länder sein, das noch keine einheitliche gesetzliche Regelung für die Weiterbildung der Erwachsenen kennt. Ich gehe davon aus, dass die zögerliche Haltung des BR in nächster Zukunft durch die Politik unter Druck kommen wird und doch noch in absehbarer Zeit mit den Arbeiten zu einem Weiterbildungsgesetz begonnen wird.
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